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Artikel 27:                  Delegierte Verordnungen

(1) In den europäischen Gesetzen und Rahmengesetzen kann der Kommission die
Befugnis übertragen werden, delegierte Verordnungen zur näheren Ausführung oder Änderung
bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften eines Gesetzes oder eines Rahmengesetzes zu
erlassen.

In den Gesetzen und Rahmengesetzen werden Ziele, Inhalt, Tragweite und Dauer der
Übertragung ausdrücklich festgelegt. Die wesentlichen Vorschriften für einen Bereich können
nicht Gegenstand einer Übertragung sein. Sie sind dem Gesetz oder dem Rahmengesetz
vorbehalten.

(2) Im Gesetz oder im Rahmengesetz wird ausdrücklich festgelegt, unter welchen
Bedingungen die Übertragung zur Anwendung gelangt, wobei eine oder mehrere der folgenden
Möglichkeiten in Betracht kommen:

Das Europäische Parlament und oder der Rat können beschließen, die Übertragung zu
widerrufen.

Die delegierte Verordnung kann nur in Kraft treten, wenn weder das Europäische Parlament noch
oder der Rat innerhalb der im Gesetz oder im Rahmengesetz festgelegten Frist keine
Einwände erheben.

Die Bestimmungen der delegierten Verordnung werden nach Ablauf einer im Gesetz oder im
Rahmengesetz festgelegten Frist unwirksam. Ihre Geltungsdauer kann auf Vorschlag der
Kommission durch eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates
verlängert werden.

Für die Zwecke des vorstehenden Unterabsatzes beschließt das Europäische Parlament mit der
Mehrheit seiner Mitglieder und der Rat mit qualifizierter Mehrheit.

Explanation:

Absatz 2: Sprachliche Klarstellung, dass das Widerrufsrecht von den Organen unabhängig
voneinander wahrgenommen wird.

Zu Sunset-Klauseln: Sie sollten die Ausnahme sein, da die Anwender und Adressaten
Beständigkeit und Verlässlichkeit der Gesetzgebung erwarten. Allerdings kommt eine Befristung
in besonderen Fällen in Betracht, dies muss aber nicht in der Verfassung geregelt werden. Die
Möglichkeit, bei Bedarf ein verfahrensrechtliches Widerrufsrecht festzuschreiben (erste Option in



Absatz 1), reicht in der Regel aus. Ggfs. sollte darüber hinaus eine verfahrensrechtliche
Regelung gefunden werden, nach der die Kommission regelmäßig prüft, ob bestimmte Rechtsakte
aus offensichtlichen Gründen aufgehoben werden können und dann entsprechende Vorschläge
vorlegt. Dies muss aber ebenfalls nicht in der Verfassung geregelt werden.


